
Geschäftsordnungdes KreistagesLandkreisRostock 

& 1 Kreistagsmitglieder 

(1) Die Kreistagsmitgliederhabendie ihnenobliegendenPflichtengewissenhaftzu erfüllen. 
Sie habeninsbesonderedie Pflicht,an den Sitzungendes Kreistagesregelmäßigteilzunehmen 
sowiein den Ausschüssenmitzuwirken. 

(2) Kreistagsmitglieder,die nach der KV M-V von Mitwirkungenausgeschlossensind, müssen 
bei nichtöffentlichenSitzungendenSitzungsraumverlassen.Bei öffentlichenSitzungenist der 
Bereichder Kreistagsmitglieder zu verlassen.im Sitzungsraum 

8 2 Fraktionen 

(1) Kreistagsmitgliederkönnensich zu einerFraktionzusammenschließenoderbestehenden 
FraktionenmitderenZustimmungbeitreten.Eine Fraktionbestehtaus mindestensvierKreis-
tagsmitgliedern.Die BildungeinerFraktion,ihreBezeichnung,die NamenihresVorsitzenden 
und ihrerMitgliedersowie die ÄnderungihrerZusammensetzungsind dem Präsidiumoder 
zur Niederschriftin dererstenSitzungdes Kreistagesschriftlichmitzuteilen. 

(2) Die FraktionenhabendafürSorge zu tragen,dass auch ihreMitarbeiterund Gäste solche 
Angelegenheitenverschwiegenbehandeln,derenGeheimhaltungihrerNaturnach erforder-
lich, besondersvorgeschriebenodervom KreistagodereinerseinerAusschüssebeschlossen 
wordenist. Ferneristzu beachten,dass die KenntnisvertraulicherAngelegenheitennichtun-
befugtverwertetwird. 

$ 3 Geschäftsführung 

(1) Die laufendenGeschäftedes KreistagesundseinerAusschüssesowiedes Präsidiumswer-
den vom Kreistagsbürowahrgenommen.Das Recht unddie Pflichtder Landrätin/desLandra-
tes zurVorbereitungund DurchführungderBeschlüssedes Kreistagesbleibenunberührt. 

(2) Die verwaltungsgemäßeBetreuungerfolgtdurchdas Kreistagsbüro. 

& 4 Ausschüsse 

Zusammensetzungund Aufgabenbereicheder Ausschüssedes Kreistagessind in der Haupt-
satzunggeregelt. 

& 5 MitgliederderAusschüsse 

(1) Zu BeginnderWahlperiodebesetztderKreistagaus seinerMittedie MitgliederseinerAus-
schüsse nach den Regelungendes $ 110a KV M-V. Bei der BildungderAusschüssesind die im 
KreistagvertretenenFraktionenentsprechendihremStärkeverhältniszu berücksichtigen.Je 
eine Fraktionund einzelneKreistagsmitgliederkönnensich dabeizu Zählgemeinschaftenzu-
sammenschließen.Die Berechnungerfolgtnach demVerfahrenHare-Niemeyer. 
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(2) Werden in die Tätigkeitder beratendenAusschüsse sachkundigeEinwohnerinnen/Ein-
wohnereinbezogen,werdendiese den Fraktionenangerechnet,von denensie vorgeschlagen 

2 2wordensind. Die nach $ 110a Abs. 85. KV M-V in Verbindungmit$ 8 Abs. 2 5. derHS LRO 
bis zu 4 sachkundigenEinwohnerinnen/Einwohnerwerden,fürden Fall dass eine einver-
nehmlicheVerständigungnichterfolgt,nach dem Zuteilungs-und Benennungsverfahrenwie 
folgtverteilt: 

Zuteilungund Benennungerfolgenzunächstaufdie sachkundigenEinwohnerinnen/ = 
Einwohner. 
Dabei istdie ersteZuteilungaufdie FraktionoderZählgemeinschaftmitder höchsten 
ganzenZahl im Berechnungsverfahren AnschließendinnachAbs. 15. 4. anzurechnen. 
absteigenderReihenfolgebis zurZuteilungvon4 sachkundigenEinwohnerinnen/Ein-
wohnern. 
Bei gleicherganzen Zahl entscheidetdie ersteNachkommastellein absteigenderRei-
henfolge,im Übrigendas Los. 
Erfolgtaufeine danachverteilteZuteilungkeineBenennungmiteiner/einemsach-
kundigenEinwohnerin/Einwohnern,sondernmiteinemKreistagsmitglied,verringert 
sich die AnzahldersachkundigenEinwohnerinnen/Einwohnernin diesemAusschuss 
entsprechend. 
Dies giltnicht,wenndie nichtmiteinersachkundigenEinwohnerin/einemsachkun-
digen EinwohnerbenannteStelle einvernehmlichmiteinersachkundigenEinwohne-
rin/einemsachkundigenEinwohnereineranderenFraktionoderZählgemeinschaft 
besetztwird.Das RechtzurHerbeiführungdes EinvernehmensstehtderFraktionoder 
Zählgemeinschaftzu, dernachderursprünglichenZuteilungdas Rechtzur Benennung 
zustand.Das Einvernehmenistin diesemFall gegenüberdem Kreistagsbüroschriftlich 
zu dokumentieren. 

(3) Stellteine Fraktionin einemAusschussmehrals ein Mitglied,so müssendavonmindestens 
50 % Kreistagsmitglieder zu regeln.sein. Ausnahmensind überdie Fraktionen 

& 6 Einberufungdes Kreistages 

(1) Der Kreistagwirddurchdie Präsidentin/denPräsidentenelektronischeinberufen.Jedes 
Kreistagsmitgliedkann verlangen,seine Einladungschriftlichstattelektronischzu erhalten. 
Dabei sind der Sitzungsort,Datum und Tageszeit sowie die Tagesordnunganzugeben.Die 
Kreistagspräsidentin/DerKreistagspräsidentsetztim BenehmenmitderLandrätin/demLand-
ratdieTagesordnungfest.VorlagenundAnträgezu den Sitzungendes Kreistagessind spätes-
tensum 12 Uhram 16. KalendertagvorderKreistagssitzungschriftlichbei der Kreistagspräsi-
dentin/demKreistagspräsidenteneinzureichen.Eine Einreichungper Fax, Computerfaxoder 
als Anhangzur E-Mail ist ausreichend.Soweit durch AnträgefinanzielleAuswirkungenim 

2Sinnevon $ 109 Abs.2 S. KommunalverfassungM-V entstehen,sindjeweilsfürdie erforder-
lichenMitteleine Deckungsquelleund der Teilhaushaltzu benennen.Für die elektronische 
Ladung unterhältjedes Kreistagsmitgliedeigenverantwortlichein persönlichesE-Mail-Post-
fach undgibtdie Adressegegenüberdem Kreistagsbürobekannt. 

(2) ErläuterndeBeratungsunterlagenzurTagesordnungsollenin der Regel mitderTagesord-
nung,im AusnahmefallvorderSitzungals Tischvorlagevorliegen. 

5 
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(3) Die Einladungsfristbeträgtzehn Tage. Sie kannin dringendenFällenverkürztwerden,darf 
jedochdreiTage nichtunterschreiten. 

(4) Zeit, OrtundTagungsordnungderSitzungsindöffentlichbekanntzu geben. 

8 7 OrdnungsgemäßeLadungund Beschlussfähigkeit 

(1) Die Kreistagspräsidentin/DerKreistagpräsidenteröffnet,leitetund schließtdie Sitzung. 
Sie/Erstelltdie Beschlussfähigkeitfest.Sind die Präsidentin/derPräsident,ihre/seineStellver-
treterund anderePräsidiumsmitgliederverhindertden Vorsitzzu führen,so wähltder Kreis-
tag unterLeitungdes an LebensjahrenältestenKreistagsmitgliedesohneAusspracheaus sei-
nerMitteeineSitzungspräsidentin/einen fürdie DauerdieserSitzung.Sitzungspräsidenten 

(2) Ein Kreistagsmitglied,das an einerKreistagssitzungnichtodernichtrechtzeitigteilnehmen 
kann,oderdie Sitzungvorzeitigverlassenwill,hat dieses der Präsidentin/demPräsidenten 
oder dem Kreistagsbüromöglichstfrühzeitigmitzuteilen.Die Mitteilunggiltals Entschuldi-
gung. 

(3) Die Teilnahmean derSitzungwirddurchdie persönlicheEintragungin derAnwesenheits-
listenachgewiesen. 

(4) Die Beschlussfähigkeitistgegeben,wennalle Kreistagsmitglieder geladenordnungsgemäß 
wurdenund mehrals die Hälfteder gewähltenKreistagsmitgliederanwesendsind. Wird die 
Beschlussfähigkeitwährendder Sitzungbezweifelt,so hatsie die Präsidentin/derPräsident 
sofortdurchAuszählungzu überprüfen. 

(5) Wirddie Beschlussunfähigkeitfestgestellt,so hatdie Präsidentin/derPräsidentdieSitzung 
zu unterbrechen.Ist auch nach Ablaufvon 30 Minutendie erforderlicheAnzahlderKreistags-
mitgliedernichtanwesend,so istdieSitzungaufzuheben.Die Präsidentin/DerPräsidentkann 
die in deraufgehobenenSitzungnichterledigtenPunktein einersofortdanacherneuteinbe-
rufenenKreistagssitzungberatenund entscheidenlassen; die Einberufungsfristbeträgtin ei-
nem solchenFalle mindestenssiebenTage. Der Kreistagist dann beschlussfähig,wennmin-
destensdrei Kreistagsmitgliederanwesendsind und bei der Ladungauf$ 108 Abs.3 KV M-V 
hingewiesenwurde.Die Vorschriftdes $ 7 Abs.3 fürdringendeFälle bleibtunberührt. 

8 8 ÖffentlichkeitderSitzungen 

(1) Die Sitzungendes Kreistagessind grundsätzlichöffentlich.Der Ausschlussder Öffentlich-
keitistin derKV M-V sowiein der Hauptsatzunggeregelt. 

(2) In nichtöffentlicherSitzunggefassteBeschlüssesind spätestensin der nächstenöffentli-
chen Sitzung bekanntzugeben,wenn nichtüberwiegendeBelange des öffentlichenWohls 
oderberechtigteInteressenEinzelnerentgegenstehen. 

(3) SachkundigeEinwohnerkönnenan den nichtöffentlichenSitzungendes Kreistagesals Zu-
hörerteilnehmen,soweitAngelegenheitenaus dem GeschäftsbereichihresAusschussesbe-
handeltwerden.Die TeilnahmeistderPräsidentin/demPräsidentenvorheranzuzeigen. 



(4) Sachverständigesowie Amtsleiterinnen/Amtsleiter Teil derwerdenim nichtöffentlichen 
Kreistagssitzungzugelassen,sofernihreSachkenntniszur Lösungdes zu beratendenProblems 
beitragenkann.Vor derAbstimmunghabensie den Sitzungssaalzu verlassen. 

(5) Zuhörersind nichtberechtigt,in der Kreistagssitzungdas Wortzu ergreifenoderBeifall 
und Missbilligungzu äußern.Die Präsidentin/Der PräsidentkannZuhörer,die die Verhand-
lungenstören,ausschließen,die Sitzungaussetzenoderden Zuhörerraumräumenlassen. 

(6) Fraktionsgeschäftsführerinnen könnenan den nichtöffent-und Fraktionsgeschäftsführer 
lichenSitzungendes KreistagesundseinerGremienals ZuhörerinnenundZuhörerteilnehmen 
und Zugang zu den damitim ZusammenhangstehendenSchriftguterhalten,wenndurchdie 
jeweiligeFraktiongegenüberdem Bürodes Kreistagesdie arbeitsvertraglicheVerschwiegen-
heitsverpflichtungdurchVorlage geeigneterDokumentenachgewiesenwurde.Im Einzelfall 
könnenderKreistagbzw. das Gremiumdes Kreistagesdie Teilnahmevon Fraktionsgeschäfts-
führerinnenundFraktionsgeschäftsführern undausschließen.Fraktionsgeschäftsführerinnen 
Fraktionsgeschäftsführermüssenein einfachespolizeilichesFührungszeugnisvorlegen. 

(7) Die öffentlichenSitzungendes Kreistageswerdenin Bild undTon überallgemeinzugängli-
che Netzeübertragen(Übertragungim sog. Live-Stream)sowieaufgezeichnetund zumAbruf 
bereitgestellt.Der Live-StreamistwährendderSitzungüberdie Internetpräsenzdes Landkrei-
ses Rostock unterwww.landkreis-rostock.deerreichbar.Die Übertragungerfolgtunterden 
folgendenMaßgaben: 

a) Die Kreistagspräsidentin/ weistzu Beginn einerjedenSitzungDer Kreistagspräsident 
aufdie Übertragungim Live-Streamnach Maßgabeder Bestimmungender Hauptsat-
zung und derGeschäftsordnunghin. 

b) Der Live-Streamist aufdero. g. Internetseiteabrufbar. 
c) Die Pausen werdennichtübertragen. 
d) Gefilmtwerdendas PodiumundderSitzungsraumohneZuschauerraum.Drittenistdie 

weitergehendeVerarbeitung/Verwendung nichtgestat-der Bild- undTonaufnahmen 
tet 

e) Die Übertragungerfolgtauch währendder FragestundefürEinwohnerinnenund Ein-
wohner.Fragestellendemüssensich hierfürin die im SitzungsraumausliegendeGäs-
telisteeintragen.MitderUnterschriftaufder Listeerfolgtdie Einwilligungin eineÜber-
tragungim Live-Streamsowiein dieAufzeichnung.Solltedies nichtgewünschtwerden, 
mussvorVeranstaltungsbeginn Mitteilung deneineentsprechende an die Präsidentin/ 
Präsidentenerfolgen.Der Live-Streamist in einemsolchenFall zu unterbrechen.Die 
Präsidentin/derPräsidentkannmitEinwilligungdes Fragestellendenalternativdie Fra-
gestellung,die Anregungoderden Vorschlagim Live-Streamverlesen. 

f) Die Übertragungvon EhrungenoderanderweitigenöffentlichkeitswirksamenPunkten 
im RahmenderSitzungenistnurmitZustimmungderBeteiligtenerlaubt. 

be Eine unterdiesenMaßgabenerfolgteAufzeichnungderSitzungkannim Nachgangvonjeder-
mannfüreinenZeitraumvon 12 Monatenüberden YouTube-Kanaldes LandkreisesRostock 
abgerufenwerden.A 

www.landkreis-rostock.de
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8 9 Informationen 

Die Präsidentin/DerPräsidentunddie Landrätin/derLandratkönnenin jederKreistagssitzung 
untereinembesonderenTagesordnungspunktden KreistagüberAngelegenheiteninformie-
ren, die fürden Landkreisvon Bedeutungsind. Die Kreistagsmitgliederkönnenzu diesen In-
formationenFragen stellen,die der Erläuterungoderdem Verständnisdienen.Unterdiesem 
Tagesordnungspunkt soll indürfenkeine Beschlüssegefasstwerden.Die Berichterstattung 
derRegel fünfzehnMinutennichtüberschreiten. 

8 10 Eingabenvon Einwohnerinnenund EinwohnernundBürgerinnenundBürgern 

(1) Der KreisausschussbeschließtüberEingabenabschließend,soweitnichtdie Zuständigkeit 
des Kreistagesgegeben ist oderder Kreistagsich nichtdieses Recht im Einzelfallvorbehalten 
hat. ÜberEingabenhinsichtlichAufgabendes übertragenenWirkungskreisesentscheidetdie 
Landrätin/derLandrat.Überdie Entscheidungsind die Kreistagspräsidentin/derKreistagsprä-
sidentsowiederKreisausschusszu informieren.Die Landrätin/DerLandratteiltderEinreiche-
rin/demEinreichermit,wieer überdie Eingabeentschiedenhat. 

(2) Die Kreistagspräsidentin/Der kann Eingaben als unzulässigzurückwei-Kreistagspräsident 
sen, 

a) wenndurchihrenInhaltderTatbestandeinerstrafbarenHandlungbegründetwird, 
b) wennsie Gegenständebehandeln,die nichtAngelegenheitendes Landkreisessind, 
c) wennihreBehandlungeinenEingriffinein schwebendesVerfahrendarstellenwürde 

In jedemFall istder Einreicherin/demEinreichereineschriftlicheAntwortzu geben. 

& 11 Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnunggiltals festgesetzt,wennkeineÄnderungsanträgezurTagesordnungge-
stelltwerden.WerdenAnträgezur ÄnderungderTagesordnunggestellt,so ist nach Abstim-
mungüberdie einzelnenAnträgeüberdie Tagesordnungin Gänze zu entscheiden.Tagesord-
nungspunktekönnenmitderMehrheit von derTagesordnungabge-allerKreistagsmitglieder 
setztwerden. 

(2) Zur BehandlungderTagesordnungsindvon derVerwaltungfolgendeBeratungsunterlagen 
bis zur LadungsfristzurVerfügungzu stellen: 

a) SitzungsdrucksachenderVerwaltungeinschließlicheines Beschlussvorschlages, 
b) AnträgederAusschüsse,Fraktionen,Kreistagsmitgliederusw., 
c) Beschlüssedes Kreisausschusses. 

Die Beratungsunterlagen bis zur Fristdes 86 Abs. 15. 4 zunach Satz 1 sinddem Kreistagsbüro 
übermitteln. 

(3) Über Angelegenheiten,die nichtauf der Tagesordnungstehenoder nichtin der vorge-
schriebenenFormals Tagesordnungspunktveröffentlichtwerdenkonnten,kannnurentschie-
den werden,wenndie MehrheitallerKreistagsmitgliederdamiteinverstandenist und es sich 
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um eineAngelegenheithandelt,die wegenbesondererDringlichkeitkeinenAufschubduldet. 
Die Dringlichkeitmuss begründetwerden. 

(4) Der Kreistagkanndie ReihenfolgederTagesordnungspunkteändernundin sachlichemZu-
sammenhangstehendePunkteverbinden. 

& 12 Aussprache 

(1) Jedes Kreistagsmitglieddarfnursprechen,wennes sich zuvorzu Wortgemeldetund die 
Präsidentin/derPräsidentihmdas Worterteilthat;es darfdabeinurdie zur Beratunganste-
hendeAngelegenheitbehandeln.Es darfzur gleichenAngelegenheitmehrfachdas Worter-
greifen.Außervon derKreistagspräsidentin/vom darfes nichtunterbro-Kreistagspräsidenten 
chenwerden.Zwischenrufegeltennichtals Unterbrechung. 

(2) Das Wortwirdin der ReihenfolgederWortmeldungenerteilt.Meldensich mehrereKreis-
tagsmitgliedergleichzeitigzu Wort,so entscheidetdie Kreistagspräsidentin/derKreistagsprä-
sidentüberdie Reihenfolge. 

(3) Antragstellerinnen/Antragstellernstehtdas Wortzu Beginn und zum Ende der Beratung 
zu 

(4) Die Kreistagspräsidentin/Der kann zur Einhaltungder Geschäftsord-Kreistagspräsident 
nung jederzeitaußerhalbder Rednerfolgedas Wortergreifen.Will die Kreistagspräsiden-
tin/derKreistagspräsidenteinenAntragzurSache stellenodersich an dersachlichenBeratung
beteiligen,gibtsie/erfürdiese Zeitden Vorsitzab. Dieses giltnichtfürsachlicheHinweiseund 
Erläuterungen.Der Landrätin/DemLandratistdas Wortaufihren/seinenWunschauch außer-
halbder Rednerfolgezu erteilen.Beigeordnetekönnenim RahmenihresAufgabenbereiches 
das Wortverlangen. 

(5) SoferneineAusschussvorsitzende/ein nichtMitglieddes KreistagesAusschussvorsitzender 
ist, stehtihr/ihmein Rederechtzu, soferneineAusschussangelegenheitbetroffenist. 

(6) Werdenvom RednerSchriftsätzeverlesen,so sindsie aufWunschfürdie Niederschriftzur 
Verfügungzu stellen. 

(7) Der Kreistagkanndie Dauerder Ausspracheund die RedezeitaufAntragbegrenzen.Die 
Redezeitder Kreistagsmitgliedersoll in solchenFällenfünfMinutennichtübersteigen.Haben 
bereitsmehrereKreistagsmitgliederderselbenFraktionzu demTagesordnungspunktgespro-
chen oder ist einem Kreistagsmitgliedzu einemTagesordnungspunktbereitszweimaldas 
Worterteiltworden,kanndie Redezeitvon der Präsidentin/vomPräsidentenaufdie Hälfte 
reduziertwerden.Ist die DauerderAusspracheoderdie Redezeitbegrenztworden,darfein 
Kreistagsmitgliedinsgesamtnurzweimalzu demselbenBeratungsgegenstanddas Worterteilt 
werden. 

8 13 AnträgezurGeschäftsordnung 

(1) Zur Geschäftsordnungmuss die Kreistagspräsidentin/derKreistagspräsidentdas Wortun-
verzüglich,und zwar nach Beendigungdes laufendenBeitrages,erteilen.Die Ausführungen 



müssen kurz gefasstsein und dürfensich nuraufdie geschäftsmäßigeBehandlungdes zur 
BeratunganstehendenGegenstandesbeziehen.Die Redezeitsoll dabei drei Minutennicht 
überschreiten.Bei Verstößen,insbesonderedann,wennstattzurGeschäftsordnungzurSache 
gesprochenwird,kanndie Präsidentin/derPräsidentdas Wortentziehen. 

(2) AnträgeaufSchluss der Ausspracheoderder Rednerlistekönnennurvon solchenKreis-
tagsmitgliederngestelltwerden,die noch nichtzur Sache gesprochenhaben. Ein Antragauf 
Schluss der Ausspracheist erstzulässig, wennaus jederFraktionein Redebeitragzur Sache 
erfolgtist oderdie Fraktionen,aus welchennoch kein Redebeitragerfolgtist, aufNachfrage 
aufeinenRedebeitragverzichten. 

(3) Vor derAbstimmungkannbei Widerspruchje ein Kreistagsmitgliedfürundgegen den An-
tragsprechen. 

(4) Nach AnnahmeeinesAntragesaufSchluss derAusspracheoderaufVertagungkönnennur
noch die Antragstellerin/der sofernsie/ernoch nichtzurSache gesprochenhatAntragsteller, 
sowieKreistagsmitgliederzurpersönlichenErklärungnach Abs.6 das Wortbeanspruchen. 

(5) WirdeinAntragaufSchluss derRednerlisteangenommen,so erhaltennurnochdie aufder 
RednerlistevermerktenTeilnehmerinnenund Teilnehmersowie die Antragstellerin/derAn-
tragstellerdas Wort. 

(6) Um eigeneAusführungenin tatsächlicherHinsichtrichtigzu stellenoderumAngriffegegen
dieeigenePersonzurückzuweisen,sollteKreistagsmitgliedern dasfürpersönlicheErklärungen 
Wortauch außerhalbder Rednerlisteerteiltwerden.Die Redezeit soll dabei drei Minuten 
nichtüberschreiten. 
(7) GutachterundsonstigeSachverständigekönnenzurEntscheidungsfindunggehörtwerden. 

(8) Die Kreistagspräsidentin/Der erklärtdie Beratungfür geschlossen,Kreistagspräsident 
wennkeineweiterenWortmeldungenmehrvorliegen. 

8 14 BehandlungvonAnträgen 

(1) Jeder Beschluss des Kreistageszu einemTagesordnungspunktsetzteinenAntragvoraus,
dervon einemodermehrerenKreistagsmitgliedern,einemAusschuss,einerFraktionoderder 
Verwaltungschriftlicheingereichtwerdenkann.Anträge,die nichtGegenstandderTagesord-
nungsind ausgenommenDringlichkeitsanträgewerdennichtbehandelt.- -, 

(2) Jeder Antragmuss den Beschlussvorschlagim Wortlautenthaltenundbegründetwerden. 

(3) Sachanträgezu einerBeschlussvorlagekönnenbis zurAbstimmungschriftlich,wobeieine 
Einreichungper Fax, Computerfaxoderals Anhangzur E-Mail ausreichendist odermündlich 
zurSitzungsniederschrift werden.eingebracht 

(4) Überein zur AbstimmunggebrachtenAntragdarfnichtnoch einmalin derselbenSitzung 
abgestimmtwerden. 



8 15 Unterbrechung,VertagungundVerweisung 
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(1) WirdeinAntrageinerFraktionodervon einemDrittelderanwesendenKreistagsmitglieder 
aufUnterbrechungderSitzunggestellt,so hatdie Kreistagspräsidentin/derKreistagspräsident 
umgehenddie Sitzungzu unterbrechen. 

(2) ÜberAnträgeaufVertagungdes Beratungsgegenstandesaufdie nächsteKreistagssitzung
oderzurVerweisungdes Beratungsgegenstandesan den FachausschussbeschließtderKreis-
tag miteinfacherMehrheit. 

$ 16 AufrechterhaltungderOrdnung 

(1) Die Kreistagspräsidentin/Der handhabt im KreistagKreistagspräsident die Ordnungsgewalt
und übtdas Hausrechtaus. 

(2) Ein Kreistagsmitglied,das die Ordnungverletzt,insbesondereunaufgefordertdas Worter-
greift,ist von der Kreistagspräsidentin/vomKreistagspräsidentenzur Ordnungzu rufen.Der 
dritteOrdnungsrufin einerSitzunghatzurFolge, dass ihmfürdie DauerderSitzungdas Wort 
entzogenist. Aufdiese Folge muss bereitsnach dem zweitenOrdnungsrufhingewiesenwer-
den 

(3) Störtein Kreistagsmitgliedin besondersungebührlicherWeise, z.B. durchbeleidigendeÄu-
Rerungen oder persönlicheAngriffeden Gang der Sitzung, so kann die Kreistagspräsiden-
tin/derKreistagspräsidentden sofortigenAusschlussaus derSitzungverfügen. 

(4) Entstehtin derSitzungeinestörendeUnruhe,so kanndie Kreistagspräsidentin/derKreis-
tagspräsident Kreistags-die Sitzung aussetzenoderschließen.Die Kreistagspräsidentin/Der 
präsidentkannZuhörerinnenund Zuhörer,die die Sitzungstören,ausschließen.Bei erhebli-
chen Störungenkannsie/erden Zuhörerraumräumenlassen oderdie Sitzungaussetzenbzw. 
schließen. 

8 17 Beschlussfassung 

(1) UnmittelbarvorderAbstimmungist die endgültigeFormulierungdes Beschlusseszu ver-
lesen odervorzutragen,soweitsie sich nichtaus derSitzungsdrucksacheergibt.Dies giltnicht 
fürGeschäftsordnungsanträge. KreistagspräsidentDie Kreistagspräsidentin/Der hatdie Frage, 
überdie abzustimmenist, so zu stellen,dass mitja odernein oder Enthaltunggeantwortet
werdenkann. 

(2) Bei mehrerenSachanträgenzu einerBeschlussvorlagewirdzunächstüberden weitestge-
hendenAntragabgestimmt.BestehenZweifel,welcherAntragder weitestgehendeist, ent-
scheidetder Kreistag.ÜberAnträgezurGeschäftsordnungistvorrangigabzustimmen. 

(3) Grundsätzlichwirdoffenabgestimmt.Namentlichwirdin dengesetzlichvorgeschriebenen 
Fällen abgestimmtoderwenneine Fraktionoder ein Viertelder Kreistagsmitgliederdieses 
verlangt.GeheimeAbstimmung,von Wahlenabgesehen,istunzulässig. 



u 

8 18 FormderAbstimmung 

(1) OffeneAbstimmungerfolgtdurchErhebender Hand. 

(2) NamentlicheAbstimmungin alphabetischerReihenfolgegeschiehtdurchAufrufeines je-
den KreistagsmitgliedesundAbgabederStimmezur Niederschrift. 

(3) GeheimeWahlenerfolgenin alphabetischerReihenfolgedurchdie Abgabe von Stimmen 
in Wahlkabinenoderin anderengeeignetenRäumlichkeiten. 

& 19 Wahlen,Nachwahlen 

(1) Bei Wahlenwird— soweitnichtandersvorgeschrieben durchHandzeichenoderaufAn--trageines KreistagsmitgliedesgeheimdurchAbgabevonStimmzettelnabgestimmt. 

(2) Steht nureine Person zur Wahl, so wirdmit„ja“oder „nein“oder„Enthaltung“abge-
stimmt.StehenmehrerePersonenzurWahl,so ist bei geheimerWahlderNamedes Gewähl-
ten aufdem Stimmzetteldeutlichanzugebenoderbei vorbereitetenStimmzettelnanzukreu-
zen 

(3) Gewähltist, soweitgesetzlichnichtsanderesvorgeschrieben,werdie meistenStimmen 
erhält.ErreichtniemandeinegesetzlichvorgeschriebenequalifizierteMehrheit,so findetzwi-
schen den Personen,welchedie beidenhöchstenStimmenzahlenerreichthaben,eine Stich-
wahlstatt.Gewähltist, werin dieserengerenWahl die meistenStimmenaufsich vereinigen
kann.Bei Stimmengleichheitentscheidetdas Los. 

(4) Für geheimeWahlentrittdie Wahlkommissionzusammen,derje ein Mitgliedderim Kreis-
tag vertretenenFraktionenangehört.Die Wahlkommissionführtdie Wahlhandlunggem.
& 110 Abs.1 KV M-V durch. 

8 20 AuswertungundErgebnisderAbstimmung 

(1) Die Kreistagspräsidentin/DerKreistagspräsidentverkündetdas ErgebnisderAbstimmung. 

(2) Das Abstimmungsergebnisist einstimmig,wenn keineGegenstimmeabgegebenworden 
ist. Bei Stimmgleichheitgiltein Antragals abgelehnt.Stimmenthaltungenbleiben unbescha--detdes im EinzelfallerforderlichenMehrheitsvotumsunberücksichtigt.— 

(3) Stimmzettelsind ungültig,wennsie außerdem Wort„ja“oder„nein“oderder Erklärung 
derStimmenthaltung sind.StimmenthaltungZusätzeaufweisen,unleserlichodermehrdeutig 
ist gegeben,wennaufdem Stimmzetteldurchdas Wort„Stimmenthaltung”oderdurcheine 
entsprechendeErklärungdeutlichzum Ausdruckgebrachtwird,dass sich das Kreistagsmit-
gliedderStimmeenthaltenwill,das giltauch,wennderStimmzettelunbeschriftetist. 

(4) Die Richtigkeitdes Abstimmungsergebnisseskannnurunverzüglichnach derVerkündung 
beanstandetwerden.Könnendie Zweifelnichtausgeräumtwerden,muss die Abstimmung 
sofortwiederholtwerden. 
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(5) Bei Beschlüssendes Kreistages,die mitqualifizierterMehrheitzu fassensind,hatdie Kreis-
tagspräsidentin/derKreistagspräsidentdurch Erklärungfestzustellen,dass diese Mehrheit 
dem Antragzugestimmthat. 

8 21 Abberufungen 

(1) Der Kreistagkannentsprechend$ 110 Abs. 3 und4 KV M-V einevon ihmgewähltePerson 
abberufen. 

(2) Der AntragaufAbberufungkann nurbehandeltwerden,wenner aufderTagesordnung 
des Kreistagesgestandenhat. 

(3) Eine Person, die abberufenwird,scheidetmitsofortigerWirkungaus ihrerFunktionaus. 

8 22 Niederschrift 

(1) Der Kreistagbestelltin seinererstenSitzungfürdie DauerderWahlperiodeaufVorschlag 
der Landrätin/desLandrateseine Protokollführerin/einen und deren/dessenProtokollführer 
Stellvertreter/in. 

(2) ZurErstellungderNiederschriftsindTonbandaufnahmenzulässig.Sie sindbiszurFristnach 
Satz 4 aufzubewahrenund könnenvonjedemKreistagsmitgliedzur Überprüfungder Nieder-
schriftabgehörtwerden.Über Einwendungengegen die Niederschriftentscheidetder Kreis-
tag in der aufdie VorlagefolgendenSitzung. Nach dieserSitzungist die Tonaufzeichnungzu 
löschen. 

(3) Jedes Kreistagsmitgliedkannverlangen,dass seinevonderMehrheitabweichendeStimme 
oderseineStimmenthaltungmitkurzerBegründungin der Niederschriftbesondersvermerkt 
wird. 

(4) Die Niederschriftmuss innerhalbeines Monatsden Kreistagsmitgliedernvorliegen.Die 
Niederschriftliegtim Büro des Kreistageszur Einsichtnahmeaus undwirdim Internetveröf-
fentlicht.Die NiederschriftüberdenöffentlichenSitzungsteilkannvonjedermanneingesehen 
werden. 

(5) Die Niederschriftender Kreistagssitzungenerhaltenalle Kreistagsmitglieder.Die Nieder-
schriftenderAusschüssegehenallenAusschussmitgliedernundFraktionsvorsitzendenzu. Die 
ZustellungderNiederschriftsoll spätestensmitderEinladungzurnächstenSitzungerfolgen. 

(6) InhaltoderFassung derNiederschriftkönnennurin dernächstenSitzungim entsprechen-
den Tagesordnungspunktbeanstandetwerden.Erachtetder Kreistagdie Beanstandungfür 
begründet,so istdie Niederschriftunverzüglichentsprechendzu berichtigen. 

(7) Währendder Kreistagssitzungsind anderweitigeTon- und Bildaufnahmennichtgestattet. 
Ausnahmengenehmigtdie Kreistagspräsidentin/derKreistagspräsident. 
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& 23 InhaltderNiederschrift 

(1) Über jede Niederschriftdes Kreistagesist durchden Protokollführer/dieProtokollführerin 
eine Niederschriftzu fertigen.Die Niederschriftmuss enthalten: 

a) die NamenderfehlendenKreistagsmitglieder, 
b) die NamendersonstigenPersonen,die an derBeratungteilgenommenhaben, 
c) OrtundTag sowieZeitpunktdes Beginnsund Ende derSitzung, 
d) die behandeltenBeratungspunkte, 
e) die gestelltenAnträge, 
f) die gefasstenBeschlüsse sowie die Form und das Ergebnis von Abstimmungenund 

Wahlen, 
g) Namen der Kreistagsmitglieder,die bei der Beratungund Beschlussfassungausge-

schlossenwarenund 
h) VermerkeüberMitteilungender Landrätin/desLandrates. 

(2) Die Niederschriftsoll einegedrängteWiedergabedes Verhandlungsablaufesenthalten. 

(3) Die NiederschriftwirdvonderKreistagspräsidentin/vom undderPro-Kreistagspräsidenten 
tokollführerin/dem unterzeichnet.Protokollführer 

(4) NiederschriftenvonAusschusssitzungenunterzeichnendiejeweiligenAusschussvorsitzen-
den unddie Protokollführerin/derProtokollführer. 

(5) VerweigerteinerderGenanntendie Unterschrift,so ist dieses in der Niederschriftzu ver-
merken. 

8 24 Verschwiegenheit 

(1) Die Pflichtzur GeheimhaltungeinerAngelegenheitgiltbereitsdann als vom Kreistagbe-
schlossen,wenndiesersie in nichtöffentlicherSitzungbehandelthat. 

(2) SoweitErgebnissevon BeratungenihrerNaturnachoffensichtlichnichtderGeheimhaltung 
bedürfen,bestehtkeinePflichtzurVerschwiegenheit. 

8 25 UnterrichtungderÖffentlichkeit 

SitzunggefasstenBe-
schlüsseist die Öffentlichkeitin geeigneterWeise zu unterrichten.Dieses kanndadurchge-
schehen,dass die Kreistagspräsidentin/derKreistagspräsidentden wesentlichenInhalteines 
vom KreistaggefasstenBeschlussesin öffentlicherSitzungverkündet. 

(1) Überden wesentlichenInhaltdervom Kreistagin nichtöffentlicher 

(2) Außerhalbder Kreistagssitzungobliegtdie Unterrichtungder Öffentlichkeitüberdie vom 
KreistaggefasstenBeschlüssederLandrätin/demLandrat. 

$ 26 AbweichungundAuslegungderGeschäftsordnung 

(1) Der Kreistagkann fürden EinzelfallAbweichungenvon der Geschäftsordnungzulassen, 
wennkeinegesetzlichenVorschriftenentgegenstehen. 



(2) WährendeinerSitzung auftauchendeZweifelüberdie Auslegungder Geschäftsordnung 
werdenvon der Kreistagspräsidentin/vom nach der BeratungmitdemKreistagspräsidenten 
Präsidiumentschieden.Wirddemwidersprochen,entscheidetderKreistagendgültig. 

8 27 ÄnderungderGeschäftsordnung 

ÄnderungenderGeschäftsordnungmüssenin derTagesordnungvorgesehensein undbedür-
fen derZustimmungderMehrheitderKreistagsmitglieder. 

8 28 Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnungtrittam 10.07.2024 in Kraft.Gleichzeitigtrittdie Geschäftsordnung 
des Kreistagesvom 19.09.2015 außerKraft. 

Ausgefertigtam: G, (97. zo.X>
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